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RS OGH 1968/5/22 3Ob58/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1968

Norm

EO §200 Z1

EO §294 K

Rechtssatz

Erklärt A, die von ihm gemäß § 200 Z 1 EO erlegte Sicherheit dem B zur Verfügung zu stellen, wenn dessen

Übernahmsantrag stattgegeben wird, so bleibt A im Falle der Zurückweisung des Übernahmsantrages des B über die

Sicherheit verfügungsberechtigt. Die Sicherheit ist daher A auszufolgen. Ein Gläubiger des B kann nicht darauf

Exekution führen.
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